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Einwohnergemeinde Boningen Zonenreglement

Das vorIiegendeZonenregIement der Einwohnergemeinde Boningen tritt gestützt auf den Gemeinderats
beschluss vom 18.11.2021 sowie den Regierungsratsbeschluss Nr. 1103 vom 5.7.2022 mit der Publika
tion im Amtsblatt Nr.

_______

vom

_______

in Kraft.

1 Formelle und übergeordnete Vorschriften

§ 1 Allgemeine Bestimmungen

1 Zweck Das vorliegende Reglement enthält, in Ergänzung und Ausführung zum PBG

71 1 . 1 (Stand 1 .7.201 8) und der KBV 71 1 .61 (Stand 1 .6.201 8), Vorschriften

über das Bauen in der Gemeinde Boningen.

2 Geltungsbereich Dieses Reglement gilt für das gesamte Gemeindegebiet von Boningen.

3 Planbeilagen Die Ausführungen des Reglements beziehen sich auf die nachfolgenden Nut-

zungspläne:

a) Bauzonenplan 1 :2000, inkl. Ausschnitt Kraftwerk Ruppoldingen

b) Gesamtplan 1:5000

c) Erschliessungspläne Nord & Süd 1 :1 ‘000

4 Stellung zum alten Für Bauten innerhalb der Bauzone, die vor Inkrafttreten dieses Reglements

Recht rechtmässig bewilligt wurden, gilt die Besitzstandgarantie nach §34ter PBG.

5 Ergänzende Nutzungs- Der Ausbau der öffentlichen lnfrastrukturanlagen der Siedlungsentwässerung

pläne Erschliessung und Wasserversorgung werden mit separaten Nutzungsplänen und zuge-

hörenden Reglementen bestimmt.

Siedlungsentwässerung: Genereller Entwässerungsplan (GEP)

Wasserversorgung: Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP)

§ 2 Übergeordnete Bestimmungen

1 Nebenbauten Deffri/t/on

Als Nebenbauten gelten 1 -geschossige Gebäude ohne Wohn- oder gewerb

liche Nutzung.

Gestaltung

Die Nebenbauten haben sich in ihrer Gestaltung den Hauptbauten unterzu

ordnen.

.1.
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2 technische Anlagen Parabolantennen

oder Einrichtungen an Parabolantennen sind mit einem maximalen Durchmesser von 1 Om zulässig

Gebäuden und dürfen nicht störend in Erscheinung treten.

Sonnenkollektoren /Fotovo/taikAnlagen

Genügend angepasste und nicht im Sinne von Art. 18a Abs. 3 RPG auf ge

schützten Objekten vorgesehene Solaranlagen sind nicht baubewilligungs

pflichtig. Es gilt jedoch die Meldepflicht an die kommunale Baubehörde. Ein

entsprechendes Merkblatt sowie das Formular zur Meldung von Solaranla

gen - siehe Beilage [1] - stehen auf der Homepage der Gemeinde

(www.boningen.ch) zur Verfügung.

Mobilfunkanlagen

Visuell wahrnehmbare Mobilfunkanlagen sind nur in nachfolgend aufgeführten

Zonen gemäss aufgeführten Prioritäten zulässig (Kaskadenmodell).

1 . Priorität: Industriezone

2. Priorität: Gewerbezone

3. Priorität: Zone für öffentliche Bauten und Anlagen

In den übrigen Bauzonen kann eine visuell wahrnehmbare Mobilfunkantenne

nur erstellt werden, wenn ihre Erstellung in den Bauzonen übergeordneter

Priorität nicht möglich ist.

3 Lämgutachten Für Bauvorhaben in lärmbelasteten Gebieten ist im Rahmen des Baugesuch

bzw. Gestaltungsplanverfahrens ein Lärmgutachten zwingend notwendig.

Die Baubewilligungsbehörde verlangt dann ein Lärmgutachten, wenn gemäss

Lärmbelastungskataster die Immissionsgrenzwerte überschritten werden

oder Überschreitungen vermutet werden.

Für Bauvorhaben, welche massgebende Lärmemission verursachen, kann

die Baubehörde ebenfalls ein Lärmgutachten verlangen.

4 Bepflanzung Eine Durchgrünung mit einheimischer und standortgerechter Bepflanzung ist

anzustreben. Das Anpflanzen von invasiven Neophyten ist verboten (siehe

Praxishilfe Neophyten des Kantons Solothurn).

5 Sexgewerbe In sämtlichen Wohnzonen und in der Kernzone ist das Sexgewerbe (inkl.

Kontaktbars oder ähnliches) nicht zulässig.
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§ 3 Gebiete mit Gestaltungsplänen (Ergänzung S44 P08)

1 Zweck Innerhalb der Bauzone

Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden, Überbauung mit attraktiven

Aussenräumen in zusammenhängenden Gebieten oder Arealen.

Ausserhalb der Bauzone

Festlegung der planungsrechtlichen Grundsätze im Zusammenhang mit in-

dustriellen Nutzungen wie dem Kiesabbau oder der Energieproduktion.

2 Stellung zur Grundnut- Gemäss §44 PBG haben sich die Gestaltungspläne an der Grundnutzung zu

zung orientieren. Im Sinne einer architektonisch guten und landschafflich ange

passten Überbauung kann der Gemeinderat ergänzende und von der

Grundnutzung abweichende Sonderbauvorschritten erlassen.

3 Gültige Gestaltungsplä- Die in der Beilage [4] aufgeführten Gestaltungspläne sind im Bauzonenplan,

ne im Gesamtplan und in den Erschliessungsplänen vermerkt und behalten mit

Inkrafttreten der neuen Ortsplanung ihre Rechtskraft.

4 Gebiete mit Gestal- Das Gebiet Lindenpark (GB Nr. 1 33 & 1 55) ist mit einer Gestaltungsplan

tungsplanpllicht pflicht belegt. Es gelten die besonderen Bestimmungen gemäss Beilage [2].

5 Ausnahmen Die Baubehörde kann für kleinere Bauvorhaben sowie für An-, Um- und Auf-

bauten ‚ unter Einhaltung der jeweiligen Zonenbestimmungen (Grundnutzung),

auf die Gestaltungsplanpflicht verzichten, wenn dadurch die Gesamtüber

bauung nicht verunmöglicht oder unnötig erschwert wird.

§ 4 Unterteilung der Zonen und Gebiete

2 Bauzonen Wohnzone 2-geschossig W2a

Wohnzone 2-geschossig, Verdichtung W2b

Wohnzone 3-geschossig W3

Kernzone 2-geschossig KER

Gewerbezone ohne Wohnen GO

Industriezone 1

Ablagerungs- und Deponiezone ADSO

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen oeBA

3 Eingeschränkte Bauzo- Freihaltezone F

ne

4 Nicht Bauzonen Landwirtschaftszone LW

5 Schutzzonen Ortsbildschutzzone OBS

Uferschutzzone (kommunal) US

Landschaftsschutzzone (kommunal) LSS
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6 Gebiete Vorranggebiete Natur und Landschaft VNL

geschützte, archäologische Fundstellen

geologische Objekte

belastete Standorte

Sondernutzungsgebiet „Gussasphalt Aufbereitung“

Sondernutzungsgebiet „Kraftwerk Ruppoldingen“

7 Einzelobjekte Kulturobjekte (geschützt/erha/tenswert)

Hecken und Ufergehölze

Einzelbäume und Baumgruppen

8 Nutzung Die Nutzung der Zonen und Gestaltungsvorschriften

richten sich nach den §30 if des PBG sowie den

nachfolgenden Bestimmungen.
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2. Bauzonen

§ 5 Wohnzone 2-geschossig W2a

1 Zweck Wohnen —Ergänzung oder Erneuerung der Quartiere mit Erhalt der vorhande

nen, baulichen Strukturen

2 Nutzung Zulässig sind Wohnbauten sowie in Bezug auf den Lärm nicht störende und

an die Wohnzone angepasste Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe.

3 Bauweise Ein- und Doppeleinfamilienhäuser, Reihenhäuser und freistehende Mehrfami

lienhäuser mit maximal 5 Wohnungen

4 Nutzungsziffern und Geschosszahl: 2

Baumasse Max. Überbauungsziffer (ÜZ): 0.30

Max. ÜZ Unterniveaubauten: -

Min. Überbauungsziffer: 0.15 (nur für Neubauten)

Min . Grünflächenziffer (GZ): 0.35

Max. Fassadenhöhe (Eh): 7.50 m

Max. Gebäudelänge: 30.00 m

5 Nutzungsbonus Die Baubehörde kann in folgenden Fällen einen Nutzungsbonus erteilen:

a) Bei Erweiterungen von bestehenden Bauten, um zusätzliche, selbständige

Wohneinheiten (separater Zugang, separate Küche und separate sanitäre

Einrichtungen) zu realisieren, kann maximal ein Bonus von 20% auf der zu-

lässigen Überbauungsziffer erteilt werden (ÜZ total maximal 0.36 1 Basis

Baugesuch).

b) Bei städtebaulich und wohnhygienisch guten, der Umgebung angepassten

Arealüberbauung, kann ein Bonus für die Erhöhung der maximal zulässigen

Geschosszahl um 1 (ein) Geschoss oder 20% der Überbauungsziffer
- Berechnung analog (a) - erteilt werden. Im Rahmen einer Voranfrage muss

die Bauabsicht frühzeitig als Konzept mit einem Situationsplan und den mas

sgebenden Ansichten der Planungsbehörde zur Vorprüfung eingereicht wer-

den. Nach kommunaler Prüfung und entsprechenden Vorabklärungen zur

Machbarkeit mit dem kantonalen Amt für Raumplanung, muss anschliessend

ein Gestaltungsplan ausgearbeitet werden.

6 Besondere Bestimmun- Alle Dachformen zugelassen; Attika nicht zugelassen

gen Auf das Orts- und Landschaftsbild ist gebührend Rücksicht zu nehmen. Die

Grünflächen sind mit einheimischen und standortgerechten Arten zu bepflan

zen. Reine Stein- und Schottergärten sind nicht zulässig.

Die Baubehörde kann verlangen, dass ausgewiesene Freihaltezonen auf

betreffenden Grundstücken, im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben, mit

einheimischen und standortgerechten Arten bepflanzt werden.

7 Empfindlichkeitsstufe ES II / Aufstufungen in ES lii sind im Bauzonenplan bezeichnet
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§ 6 Wohnzone 2-geschossig, Verdichtung W2b

1 Zweck Wohnen - Ergänzung oder Erneuerung der Quartiere mit dem Zielsetzung

einer erhöhten Nutzungs- und Bebauungsdichte

2 Nutzung Zulässig sind Wohnbauten sowie in Bezug auf den Lärm nicht störende und

an die Wohnzone angepasste Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe.

3 Bauweise Neubauten: Doppeleinfamilienhäuser, Reihenhäuser und Mehrtamilienhäuser.

Bestehende Einfamilienhäuser dürfen gemäss nachfolgenden Nutzungsziffern

und Baumassen umgebaut und erweitert werden.

4 Nutzungsziffern und Geschosszahl: 2

Baumasse Max. Überbauungsziffer (ÜZ): 0.40

Max. ÜZ Unterniveaubauten: 0.60

Min. Überbauungsziffer: 0.20 (nur für Neubauten)

Min. Grünflächenziffer (GZ): 0.35

Max. Fassadenhöhe (Eh): 7.50 m

Max. Gebäudelänge: 40.00 m

5 Nutzungsbonus Die Baubehörde kann in folgenden Eällen einen Nutzungsbonus erteilen:

Bei städtebaulich und wohnhygienisch guten, der Umgebung angepassten

Arealüberbauung kann ein Bonus für die Erhöhung der maximal zulässigen

Geschosszahl um 1 (ein) Geschoss erteilt werden. Im Rahmen einer Voran-

frage muss die Bauabsicht frühzeitig als Konzept mit einem Situationsplan

und den massgebenden Ansichten der Planungsbehörde zur Vorprüfung

eingereicht werden. Nach kommunaler Prüfung und entsprechenden Vorab-

klärungen zur Machbarkeit mit dem kantonalen Amt für Raumplanung, muss

anschliessend ein Gestaltungsplan ausgearbeitet werden.

6 Besondere Bestimmun- Alle Dachformen zugelassen; Attika zugelassen

gen Bei Neubauten mit 5 und mehr Wohnungen ist die Parkierung in einer Tiefga

rage vorzusehen (ausgenommen Besucherparkplätze). Die Parkierung muss

auch bei einer allfälligen Etappierung der Überbauung in einer Tiefgarage

erfolgen.

Auf das Orts- und Landschaftsbild ist gebührend Rücksicht zu nehmen. Die

Grünflächen sind mit einheimischen und standortgerechten Arten zu bepflan

zen. Reine Stein- und Schottergärten sind nicht zulässig

Die Baubehörde kann verlangen, dass ausgewiesene Ereihaltezonen auf

betreffenden Grundstücken, im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben, mit

einheimischen und standortgerechten Arten bepflanzt werden.

Bei einer Bebauung der Parzellen GB Nr. 367 und 1 1 3 sind die Planungswer

te der ES III einzuhalten.

7 Empfindlichkeitsstufe ES II 1 Aufstufungen in ES III sind im Bauzonenplan bezeichnet
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§ 7 Wohnzone 3-geschossig W3

1 Zweck Wohnen - Ergänzung oder Erneuerung der Quartiere mit dem Zielsetzung

einer erhöhten Nutzungs- und Bebauungsdichte

2 Nutzung Zulässig sind Wohnbauten sowie in Bezug auf den Lärm nicht störende und

an die Wohnzone angepasste Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe.

3 Bauweise Mehrfamilienhäuser

4 Nutzungsziffern und Geschosszahl maximal: 3

Baumasse Max. Überbauungsziffer (ÜZ): 0.45

Min. Überbauungsziffer: 0.20 (nur für Neubauten)

Max. ÜZ Unterniveaubauten: 0.60

Min . Grünflächenziffer (GZ): 0.35

Max. Fassadenhöhe (Fh): 10.50 m

Max. Gebäudelänge: 40.00 m

5 Nutzungsbonus Die Baubehörde kann in folgenden Fällen einen Nutzungsbonus erteilen:

a) Bei Erweiterungen von bestehenden Bauten, um zusätzliche, selbständige

Wohneinheiten (separater Zugang, separate Küche und separate sanitäre

Einrichtungen) zu realisieren, kann maximal ein Bonus von 20% auf der zu-

lässigen Überbauungsziffer erteilt werden (ÜZ total maximal 0.36 1 Basis

Baugesuch).

b) Bei städtebaulich und wohnhygienisch guten, der Umgebung angepassten

Arealüberbauung kann ein Bonus für die Erhöhung der maximal zulässigen

Geschosszahl um 1 (ein) Geschoss oder 20% der Überbauungsziffer- Be

rechnung analog (a) - erteilt werden. Im Rahmen einer Voranfrage muss die

Bauabsicht frühzeitig als Konzept mit einem Situationspian und den massge

benden Ansichten der Planungsbehörde zur Vorprüfung eingereicht werden.

Nach kommunaler Prüfung und entsprechenden Vorabklärungen zur Mach-

barkeit mit dem kantonalen Amt für Raumplanung, muss anschliessend ein

Gestaltungsplan ausgearbeitet werden.

6 Besondere Bestimmun- Innerhalb der Ortsbildschutzzone nur Sattel-, WaIm- und Krüppeiwalmdächer

gen zugelassen. Ausserhalb der Ortsbildschutzzone sind alle Dachformen zuge-

lassen.

Attika nur ausserhalb des Perimeters der Ortsbildschutzzone zugelassen.

Bei Neubauten mit 5 und mehr Wohnungen ist die Parkierung in einer Tiefga

rage vorzusehen (ausgenommen Besucherparkplätze). Die Parkierung muss

auch bei einer allfälligen Etappierung der Überbauung in einer Tiefgarage

erfolgen.

.1.
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Auf das Orts- und Landschaftsbild ist gebührend Rücksicht zu nehmen. Die

Grünflächen sind mit einheimischen und standortgerechten Arten zu bepflan

zen. Reine Stein- und Schottergärten sind nicht zulässig.

Die Baubehörde kann verlangen, dass ausgewiesene Freihaltezonen auf

betreffenden Grundstücken, im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben, mit

einheimischen und standortgerechten Arten bepflanzt werden.

7 Empfindlichkeitsstufe ES II / Aufstufungen in ES III sind im Bauzonenpian bezeichnet

§ 8 Kernzone 2-geschossig KER

1 Zweck Wohnen — qualitätsvolle Ergänzung oder Erneuerung des Ortskerns mit Erhalt

der vorhandenen, baulichen Strukturen und dem Ziel der Belebung des Orts-

kerns

2 Nutzung Zulässig sind Wohnbauten, in Bezug auf den Lärm nicht störende und an die

Wohnzone angepasste Gewerbe - und Dienstleistungsbetriebe sowie öffent

liche Bauten oder öffentlichen Zwecken dienende Bauten.

3 Bauweise Gemäss vorhandenem Baubestand. Um-, An- und Neubauten haben sich

typologisch in die bestehenden Strukturen einzuordnen.

Neubauten: Mehrtamilienhäuser.

4 Nutzungsziffern und Geschosszahl maximal: 2

Baumasse Max. Überbauungsziffer (ÜZ): 0.45

Min. Überbauungsziffer: 0.20 (nur für Neubauten)

Max. ÜZ Unterniveaubauten: 0.60

Min . Grünflächenziffer (GZ): 0.35

Max. Fassadenhöhe (Fh): 7.50 m

Max. Gebäudelänge: 40.00 m

5 Nutzungsbonus Die Baubehörde kann in folgenden Fällen einen Nutzungsbonus erteilen:

a) Bei Erweiterungen von bestehenden Bauten, um zusätzliche, selbständige

Wohneinheiten (separater Zugang, separate Küche und separate sanitäre

Einrichtungen) zu realisieren, kann maximal ein Bonus von 20% auf der zu-

lässigen Überbauungsziffer erteilt werden (ÜZ total maximal 0.36 / Basis

Baugesuch).

b) Bei städtebaulich und wohnhygienisch guten, der Umgebung angepassten

Arealüberbauung kann ein Bonus für die Erhöhung der maximal zulässigen

Geschosszahl um 1 (ein) Geschoss oder 20% der Überbauungsziffer
- Berechnung analog (a) - erteilt werden. Im Rahmen einer Voranfrage muss

die Bauabsicht frühzeitig als Konzept mit einem Situationsplan und den mas

sgebenden Ansichten der Planungsbehörde zur Vorprüfung eingereicht wer-

den. Nach kommunaler Prüfung und entsprechenden Vorabklärungen zur
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Machbarkeit mit dem kantonalen Amt für Raumplanung, muss anschliessend

ein Gestaltungsplan ausgearbeitet werden.

6 Besondere Bestimmun- Es sind nur Sattel-, Waim- und Krüppelwalmdächer zugelassen.

gen Bei Neubauten mit 5 und mehr Wohnungen ist die Parkierung in einer Tiefga

rage vorzusehen (ausgenommen Besucherparkplätze). Die Parkierung muss

auch bei einer allfälligen Etappierung der Überbauung in einer Tiefgarage

erfolgen.

Es gelten die übergeordneten Bestimmungen der Ortsbildschutzzone §15

dieses Reglements zu beachten.

Innerhalb der Perimeter mit Gestaltungsplanpflicht gilt es die besonderen

Bestimmungen gemäss Beilage [2] zu beachten.

Vorgärten und Vorplätze inklusive Baumbestand sind in ihrer ursprünglichen

Art zu erhalten bzw. wieder herzustellen.

Auf das Orts- und Landschaftsbild ist gebührend Rücksicht zu nehmen. Die

Grünflächen sind mit einheimischen und standortgerechten Arten zu bepflan

zen. Reine Stein- und Schottergärten sind nicht zulässig.

Die Baubehörde kann verlangen, dass ausgewiesene Freihaltezonen auf

betreffenden Grundstücken, im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben, mit

einheimischen und standortgerechten Arten bepflanzt werden.

7 Empflndlichkeitsstufe ES II / Aufstufungen in ES III sind im Bauzonenplan bezeichnet

§ 9 Gewerbezone ohne Wohnen GO

1 Zweck Gewerbe mit eingeschränkter Wohnnutzung

2 Nutzung In der Gewerbezone sind mässig störende Gewerbe- und Dienstleistungsbe

triebe mit einer Wohnung pro Betrieb gestattet (Eigenbedarf oder betriebs-

notwendige Wohnung).

Eine ausschliessliche Lager- und Umschlagstätigkeit ist nicht zulässig.

3 Bauweise offen

4 Nutzungsziffern und Überbauungsziffer (ÜZ): keine, nur Grenzabstände u. GZ massgebend

Baumasse Min. Grünflächenziffer (GZ): 0.15

Max. Fassadenhöhe (Fh): 1 2.0 m

5 Besondere Bestimmun- Alle Dachformen zugelassen; Attika zugelassen

gen Auf das Orts- und Landschaftsbild ist gebührend Rücksicht zu nehmen.

./.
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6 Energiegewinnung

7 Empfindlichkeitsstufe

8 GBNr,62

Die Grünflächen sind mit einheimischen und standortgerechten Arten zu

bepflanzen. Reine Stein- und Schottergärten sind nicht zulässig. Die Baube

hörde kann verlangen, dass ausgewiesene Freihaltezonen auf betreffenden

Grundstücken, im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben, mit einheimi

schen und standortgerechten Arten bepflanzt werden.

Bei Neu-, Umbauten und Umnutzungen sind die Dachflächen sofern es die

Ausrichtung und äusseren Gegebenheiten erlauben, für die Erstellung von

Energiegewinnungsanlagen zu nutzen. Falls eine Energiegewinnung nach

weislich nicht möglich ist, sind die Dachflächen extensiv zu begrünen.

Der Gemeinde ist ein Vorrecht für eine alifällige Miete der Dachfläche zwecks

Energiegewinnung einzuräumen.

ES III

Für die Parzelle gelten bis auf weiteres die Bestimmungen des Zonenregle

ments vom August 2001 (RRB Nr. 2022 vom 16.1 1 .2001). Die vorgesehene

Auszonung wurde bei der Ortsplanungsrevision 2022 (RRB Nr. 1 1 03 vom

5.7.2022) einstweilig von der Genehmigung ausgenommen.

Nutzung: In der Gewerbezone sind höchstens mässig störende Gewer

be- und Dienstleistungsbetriebe sowie betriebsnotwendige

Wohnungen gestattet.

Baumasse: Gebäudehöhe max. 1 2m

Umgebung: Wo die Gewerbezone an eine andere Zone grenzt oder land

schaftlich exponiert liegt, sind Lager-, Abstell- und Umschlag

plätze zu überdecken oder mit einer dichten Randbepflanzung

gegen Einsicht abzuschirmen.

Empfindlichk. ES III

§ 10 Industriezone

1 Zweck

2 Nutzung

Industrie mit eingeschränkter Wohnnutzung

Industrie- ‚ Dienstleistungs- ‚ und Gewerbebetriebe sowie betriebsnotwendige

Wohnungen.

Überbauungsziffer (ÜZ):

Min. Grünflächenziffer (GZ):

Max. Fassadenhöhe (Fh *): 16.0 m

3 Bauweise offen

4 Nutzungsziffern und

Baumasse

keine, nur Grenzabstände u. GZ massgebend

0.05

* Für Silos und technische Anlagen können Ausnahmen bewii/iqt werden.
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5 Besondere Bestimmun- Alle Dachformen zugelassen; Attika nicht zugelassen.

gen Die Grünflächen sind mit einheimischen und standortgerechten Arten zu

bepflanzen. Reine Stein- und Schottergärten sind nicht zulässig.

Die Baubehörde kann verlangen, dass ausgewiesene Freihaltezonen auf

betreffenden Grundstücken, im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben, mit

einheimischen und standortgerechten Arten bepflanzt werden.

Die Baubehörde kann verlangen, dass störende Lager- oder Umschlagplätze

überdeckt und/oder wirkungsvoll umpflanzt werden.

Es gelten überlagernd die Bestimmungen der Gestaltungspläne.

6 Energiegewinnung Bei Neu-, Umbauten und Umnutzungen sind die Dachflächen sofern es die

Ausrichtung und äusseren Gegebenheiten erlauben, für die Erstellung von

Energiegewinnungsanlagen zu nutzen. Falls eine Energiegewinnung nach

weislich nicht möglich ist, sind die Dachflächen extensiv zu begrünen. Der

Gemeinde ist ein Vorrecht für eine allfällige Miete der Dachfläche zwecks

Energiegewinnung einzuräumen.

7 Empfindlichkeitsstufe ES IV

§ 11 Ablagerungs- und Deponiezone ADSO

1 Zweck Lagerflächen und Warenumschlag für Kieswerkbetreiber

2 Nutzung Zulässig sind Lager und Anlagen, die in direkter betrieblicher Beziehung zur

Kiesaufbereitung stehen wie zB. : Schlammweiher, Transport- und Verkehrs-

anlagen, Kies- und Wiederverwertungsmateriallager (Primär- und Sekun

därbaustoffe, Rohstoffe, Bodenmaterial), Förder- und Verladeanlagen sowie

mobile Baustoffsilos (siehe auch §3 des vorliegenden Reglements).

In den Zonen entlang von Waldrändern gemäss Zonenplan sind nur Trans-

port- und Verkehrsanlagen gestattet.

3 Besondere Bestimmun- Alle zulässigen Lager und Anlagen sind zeitlich beschränkt gestattet und

gen werden aufgehoben und das Terrain rekultiviert, wenn die Kiesverarbeitung

eingestellt resp. beendet wird. Die spätere definitive Nutzung wird in einem

Rekultivierungsplan resp. in einem Gestaltungsplan festgelegt. Wo der Ge

staltungsplan nichts anderes bestimmt, gelten nach der Rekultivierung die

Bestimmungen der Landwirtschaffszone.

Lager und Anlagen haben einen Waldabstand von mindestens 2m einzuhal

ten.

4 Empfindlichkeitsstufe ES IV
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§ 12 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen oeBA

1 Zweck Sicherung der für die öffentlichen Aufgaben benötigten Flächen

2 Nutzung öffentliche und öffentlichen Zwecken dienende Bauten und Anlagen

3 Bauweise offen

4 Nutzungsziffern und Geschosszahl maximal: 3

Baumasse Max. Überbauungsziffer (ÜZ): 0.40

Max. ÜZ Unterniveaubauten: 0.60

Min. Überbauungsziffer: -

Min . Grünflächenziffer (GZ): 0.35

Max. Fassadenhöhe (Fh): 1 0.50 m

Max. Gebäudelänge: 40.00 m

5 Besondere Bestimmun- Land in dieser Zone ist der Abtretungspflicht gemäss §34 und §42 ff PBG

gen unterstellt.

Alle Dachformen zugelassen; Attika zugelassen.

Es gelten die übergeordneten Bestimmungen der Ortsbildschutzzone §15

dieses Reglements zu beachten.

6 Empflndlichkeitsstufe ES II
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3. Eingeschränkte - Bauzone

§ 13 Freihaltezone F

1 Zweck Generelle Gliederung der Bauzone, Trennung zwischen Wohn- und Arbeits

platzgebieten sowie das Freihalten von empfindlichen Landschaftskammern 1

Freiräumen.

2 Nutzung In dieser Zone sind landwirtschaftliche Nutzungen sowie Bepflanzungen (He

cken), Gartenanlagen und begrünte Versickerungsanlagen zulässig. Die Frei-

haltezone ist grundsätzlich von aller Art Bauten und Anlagen freizuhalten. Die

Freihaltezone ist zu unterhalten und mit einheimischen und standortgerech

ten Arten zu bepflanzen.

3 ES1II
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4. Nicht - Bauzone

§ 14 Landwirlschaftszone LW

1 Zweck Sicherung ausreichender Kulturlandflächen für die Landwirtschaft und die

Landesversorgung sowie zum Schutze von Natur und Landschaff

2 Nutzung Bodenschonende, überwiegend bodenabhängige Nutzung in den Bereichen

Acker- und Futterbau, Tierhaltung, Gemüse- und Obstproduktion sowie

überwiegend bodenabhängig produzierender Gartenbau mit Erhalt und/oder

Schaffung der notwendigen ökologischen Ausgleichsflächen. Für die Zuläs

sigkeit von Bauten und Anlagen gelten die entsprechenden Bestimmungen

von RPG und PBG.

3 Besondere Bestimmun- Sämtliche bauliche Massnahmen haben sich typologisch (Proportionen, Bau-

gen art, Dachform, Materialien, farbliche Gestaltung) an den ortsüblichen, beste-

henden Strukturen zu orientieren und einzuordnen. Ein neuer Standort ist in

Abwägung sämtlicher Interessen zu wählen.

Dachvorsprünge sind analog zu den bestehenden Baukörpern, ortstypisch

auszubilden.

Abweichungen von diesen besonderen Bestimmungen sind nur bei Neben-

bauten zulässig.

Zur langfristigen Bewahrung des Ortsbildes müssen sich Ersatzneubauten im

Ortskern in Bezug auf die Volumetrie, Stellung im Raum und Stellung zur

Strasse an den bestehenden Gebäuden orientieren und in ähnlichen Propor

tionen erstellt werden.

Silos sind möglichst unauffällig zu platzieren und je nach Umgebung in dun

kelbrauner, dunkelgrüner oder graugrüner Farbe zu halten.
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5. Schutzzonen

§ 15 Ortsbildschutzzone OBS

1 Zweck Erhaltung des charakteristischen Orts- und Strassenbildes sowie Schutz

geschichtlich und architektonisch wertvoller Bauten inklusiver deren Umge

bung

2 Nutzung Die Grundnutzung der sich innerhalb der Ortsbildschutzzone befindenden

Gebiete richtet sich nach den jeweiligen Zonenvorschriften des vorliegenden

Reglements.

3 Bauweise Um-, An- und Neubauten haben sich typologisch in die bestehenden Struk

turen einzuordnen und dürfen nicht negativ in Erscheinung treten.

Zur langfristigen Bewahrung des Ortsbildes müssen sich Ersatzneubauten in

Bezug auf die Volumetrie, Stellung im Raum und Stellung zur Strasse an den

bestehenden Gebäuden orientieren und in ähnlichen Proportionen erstellt

werden.

Der Baumbestand innerhalb der Ortsbildschutzzone soll grundsätzlich erhal

ten bleiben. Die Bäume sind genauso ortsbildprägend wie die Gebäude.

Wegfallende Bäume sind gleichwertig zu ersetzen.

4 Gestaltungsvorschriften Die Stellung von Neubauten verläuft in der Regel in Ost-West-Richtung und

hat das historische Ortsbild harmonisch zu ergänzen.

Die Materialisierung ist angepasst und abgestimmt zu den bestehenden Bau-

ten zu wählen.

Mit Ausnahme der Bereich der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen sind

nur Krüppelwalm- und Satteldächer zugelassen. Die Dachneigung hat beid

seitig gleich, mit einer Neigung von 35° bis 45° zu erfolgen.

Die Dachvorsprünge müssen stirnseitig mindestens 60cm und traufseitig

mindestens 1 00cm betragen.

Als Bedachung sind naturrote Tonziegel zu verwenden.

Für landwirtschaftliche Ökonomiegebäude kann die Baubehörde Ausnahmen

gestatten.

5 Besondere Bestimmun- Die Baubehörde reicht vor Ihrem Entscheid die Baugesuche dem kantonalen

gen Amt für Raumplanung (Fachstelle Ortsbildschutz) zur Beurteilung und Stel

lungnahme ein.
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§ 16 Uferschutzzone ommuna9 US

Innerhalb der Bauzone

1 Zweck Erhalten, Fördern, Schaffen von naturnahen Ufern mit standortgerechter,

einheimischer Ufervegetation, Freihalten von Bauten und Anlagen und Ge

währleisten des Hochwasserschutzes.

2 Nutzung Die Uferschutzzone ist extensiv zu nutzen. Im Gewässerraum sind nur im

öffentlichen Interesse liegende, standortgebundene Anlagen zulässig. Nicht

zulässig sind insbesondere: Lagern von Material, Silageballen und Abfälle

aller Art, Errichten von Holzlagern, Lagern von Kompost, Errichten von Zäu

nen und Gartenanlagen.

3 Unterhalt Unterhaltsmassnahmen sind zulässig (Unterhaltskonzept Gewässer). Verjün

gung/Durchforstung von Ufergehölzen (Bäume) sind vom Kreisförster anzu

zeichnen .

4 Besondere Bestimmun- Es gelten die entsprechenden Bestimmungen der Gewässerschutzverord

gen nung (GSchV) bzw. der Chemikalienrisikoreduktionsverordnung (CHemRRV).

Terrain- und Uferveränderungen, soweit sie nicht der Renaturie

rung/Revitalisierung oder dem Gewässerunterhalt dienen, sind nicht zulässig.

Ausserhalb der Bauzone

1 Zweck Sichern des Gewässerraumes.

2 Bewirtschaftung Die Uferschutzzone ist grundsätzlich als extensives Grünland zu nutzen.

Wenn die Uferschutzzone landseitig über Erschliessungswege und —strassen

hinausreicht, bestehen keine Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nut-

zung bei Acker- oder Grünland. Der Bewirtschafter hat aber dafür zu sorgen,

dass keine Dünger und Pflanzenschutzmittel ins Gewässer gelangen. Dazu

hat er, neben den allgemeinen Sorgfaltspflichten, ab Fahrbahnrand einen

Pufferstreifen in Form eines Grasstreifens von 1 .Om Breite anzulegen.

3 Besondere Bestimmun- Bauten/Anlagen sind nur zulässig, wenn ihr Zweck einen Standort am Ufer

gen erfordert. Dies gilt auch für Terrain- und Uferveränderungen, soweit sie nicht

der Renaturierung/Revitalisierung oder dem Gewässerunterhalt dienen.
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§ 17 Kommunale Landschaftsschutzzone LSS

1 Zweck Grossräumige Erhaltung der reich strukturierten, unverbauten Landschaffs

kammern 1 Freiräumen mit ihren Wiesen, Äckern, Hecken, Bäumen, Bachläu

fen und Waldrändern

2 Nutzung gemäss Grundnutzung der Landwirtschaftszone, soweit mit dem Zweck

nach Abs.1 vereinbar

Die Landschaftsschutzzone ist grundsätzlich von aller Art Bauten und Anla

gen freizuhalten. Ausnahmen können für kleinere Bienenhäuser und Weidun

terstände bewilligt werden, wenn diese zur Bewirtschaftung erforderlich und

auf den beanspruchten Standort angewiesen sind. Entsprechende Anfragen

sind an die kommunale Baubehörde zu richten.

der Unterhalt sowie notwendige Ergänzungen (Ersatzneubauten) bestehen

der Anlagen sind gestattet

Terrainveränderungen und alle anderen landschaftsverändernden Massnah

men sind unzulässig.
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§ 21 belastete Standorte

1 Beschreibung Bei Kenntnis oder bei einem Verdacht auf Verunreinigung des Bodens oder

des mineralischen Untergrundes wird ein Gebiet als belasteter Standort be

zeichnet.

2 Kartierung Belastete Standorte werden gemäss Art. 5 der Altlasten-Verordnung

(SR 81 4.680) im kantonalen Kataster der belasteten Standorte (KBS) ver

zeichnet und durch die kantonalen Fachstellen des Amtes für Umwelt nach-

geführt. Dieser Kataster ist öffentlich zugänglich und unter www.afuso.ch

einsehbar. Die belasteten Standorte werden nicht in den kommunalen Plänen

dargestellt.

3 Handlungsanweisung Bei Bauvorhaben auf belasteten Standorten oder auf Standorten, bei denen

ein Verdacht auf Verunreinigungen des Bodens oder des mineralischen Un

tergrundes vorliegt, ist dieser gemäss § 1 36 des kantonalen Gesetzes über

Wasser, Boden und Abfall (GWBA, BGS 712.15) auf Schadstoffe zu untersu

chen und, falls erhebliche Mengen an belastetem Material ausgehoben wer-

den, ein Entsorgungskonzept zu erstellen. Das Untersuchungsprogramm, die

Untersuchungsergebnisse und das Entsorgungskonzept sind dem Bau- und

Justizdepartement zur Beurteilung vorzulegen.

§ 22 Schadstoffbelastete Böden

1 Beschreibung Mit Schadstoffen belastete Böden werden gemäss § 1 32 Abs. 1 Gesetz über

Wasser, Boden und Abfall (GWBA) durch das Amt für Umwelt im „Verzeich

nis über schadstoffbelasteten Böden VSB“ erfasst.

2 Kartierung Im VSB sind Böden erfasst, die gemäss der Verordnung über Belastungen

des Bodens (VBBO) schadstoffbelastete sind oder bei denen ein begründeter

Hinweis auf eine Schadstoffbelastung vorliegt. Die aktualisierten Flächen sind

im kantonalen Geoportal einsehbar.

3 Handlungsanweisung Bei Bauvorhaben innerhalb des „Prüfperimeters Bodenabtrag“ gelangt § 136

GWBA zur Anwendung. Dies bedeutet insbesondere, dass ausgehobener

schadstoffbelasteter Boden am Ort der Entnahme weiterverwendet oder als

schadstoffbelasteter Bodenaushub entsorgt werden muss.
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§ 23 Sondernutzungsgebiet „Gussasphalt-Aufbereitung“

1 Zweck Betrieb des Wasserkraifwerkes Ruppoldingen

2 Nutzung Spezialnutzung mit Kraftwerk inkl. Büroräumlichkeiten.

3 Besondere Bestimmun- Es gilt der Gestaltungsplan ‚GA-Aufbereitung Hausenmühle“ RRB 265 vom

gen 18.1.1993.

4 Empfindlichkeitsstufe ES III

§ 24 Sondernutzungsgebiet „Kraftwerk Ruppoldingen“

5 Zweck Betrieb des Wasserkraftwerkes Ruppoldingen

6 Nutzung Spezialnutzung mit Kraftwerk inkl. Büroräumlichkeiten.

7 Besondere Bestimmun- Es gilt der kantonaler Gestaltungsplan „Kraftwerk Ruppoldingen“ RRB 1604

gen vom 24.06.1996.

8 Empfindlichkeitsstufe ES III
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8. Schluss- und Cibergangsbestimmungen

§ 28 Verfahren

1 Erlass Die Zonenvorschriften unterliegen dem Verfahren nach § 1 5 if PBG.

§ 29 Inkrafttreten und Übergangsrecht

1 In Kraft treten Das Reglement tritt nach der Genehmigung durch den Regierungsrat und

der Publikation im Amtsblatt in Kraff.

2 Anwendungsbereich Das Reglement findet in allen Verfahren Anwendung, in welchen nicht durch

einen rechtskräftigen Entscheid erledigt sind.

§ 30 Aufhebung des alten Rechts

Mit dem Inkrafttreten dieses Reglements sind alle widersprechenden, frühe

ren Bestimmungen aufgehoben. Dies betriffl insbesondere das Zonenregle

ment mit dem Regierungsratsbeschluss Nr. 1482 vom 02.09.2008.
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Einwohnergemeinde Boningen Zonenreglement

Beilagen

[1] Meldeformular Solaranlagen

[2] Besondere Bestimmungen Gestaltungsplanpflicht-Perimeter „Lindenpark“ (GB Nr. 133 & 315)

[3] Auflistung geschützte und erhaltenswerte Kulturobjekte

[4] Auflistung rechtsgültige Gestaltungspläne (Stand 20.5.2021)
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Meldeformular Solaranlagen

Information

Für Solaranlagen gilt eine Meldepflicht an die kommunale Baubehörde. Die Meldung hat mit diesem

Formular zu erfolgen. In nachfolgenden Ausnahmen ist für den Bau einer Solaranlage ein Baugesuch

erForderlich:
- für Solaranlagen auf/an geschützten Kulturobjekten

- für Solaranlagen innerhalb der Ortsbildschutzzone

- für Solaranlagen innerhalb der Ortsbildschutzzone

durch Bauherrschaft auszufüllen

Bauherrschaft Name / Firma

Anschrift

PLZ/Ort

Standort Anlage Gemeinde

Grundbuch Nr

Gebäude Nr

Anlage u Solarwärmeanlage LJ Solarstromanlage / Fotovoltaik Anlage

11 Die Abklärungen mit dem Netzbetreiber haben ergeben, dass zusätzliche [ei-

tungsbauprojekte oder Transformatorenstationen erforderlich sind

Beilagen Diese Beilagen sind zwingend erforderlich und unterschrieben dem Formular beizu

legen:

- Situationsplan

- Fassadenplan

- Baubeschrieb

Datum Unterschrift

Das Formular ist der örtlichen Baubehörde der Standortgemeinde spätestens 30 Tage vor Baubeginn

einzureichen.

.t (Seite 2/Rückseite wird durch örtilche Baubehörde ausgefüllt)
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Einwohnergemeinde Boningen Zonenreglement 1 Beilage [1]

wfrd dürcM E$aubet7örde ausgefüllt

Beurteilung d. Liegt die Anlage auf einem kantonal geschützten Kulturdenkmal?

dieörlliche IJa INein

Baubehörde
Liegt die Anlage in einer Ortsbildschutzzone?

IJa INein

Liegt die Anlage in der Juraschutzzone?

IJa INein

Erfüllt die Anlage die nachstehenden gestalteschen Vorgaben?
- die Dachfläche im rechten Winkel um höchstens 20 cm überragend

- von vorne und von oben nicht über die Dachfläche hinausragend

- nach dem Stand der Technik reflexionsarm ausgeführt

- als komplette Fläche zusammenhängend

INein IJa

Die Anlage ist

bewilligungspflichtig LJ meldepflichtig

Datum Unterschrift
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Besondere Bestimmungen „Lindenpark“ (GB Nr. 133 315)

1 Ausgangslage Das als „Lindenpark“ bezeichnete Areal liegt in Mitten des Dorfes Boningen,

eingebettet zwischen der Kirche, der Gemeindeverwaltung und der Schule mit

der Mehrzweckhalle. Das ehemalige Restaurant „Linde“ ist seit längerem

geschlossen. Die bestehende Struktur des Gebäudes kann kaum in eine

zeitgemässe Nutzung überführt werden. Der zum ehemaligen Restaurant

gehörende Parkplatz wird bei Anlässen in der Schnäggenhalle genutzt.

2 Planungsabsicht Innerhalb des Areals soll eine für ein Dorfzentrum angepasste Überbauung

entstehen, welche zur Belebung und Aufwertung des Ortskerns führt. Die

Gemeinde will aktiv Einfluss auf die künftige Entwicklung des Areals nehmen.

Bei einer baulichen Veränderung auf dem Areal will die Gemeinde ihren Bedarf

an Parkplätzen einbringen und ihren Möglichkeiten entsprechend eine neue,

öffentliche Parkierungsmöglichkeit im Zentrum schaffen.

3 Nutzung Es sind Wohnbauten, Geschäftsbauten, Dienstleistungsbetriebe, mässig

störende Gewerbe und öffentliche Nutzungen zulässig. Die gewerblich

genutzten Flächen müssen im Endausbau min. 25% der Bruttogeschossfläche

betragen.

4 Baumasse Geschosszahl maximal 2

Minimale Überbauungsziffer 0.20

im Endausbau über das gesamte Areal

Maximale Überbauungsziffer -

Max. ÜZ Unterniveaubauten -

Minimale Grünflächenziffer 0.40

Maximale Fassadenhöhe (Fh): 7.50 m

5 Bauweise Es ist nur eine Arealbebauung mit grossvolumigen Bauten zulässig. Eine

Etappierung der Überbauung ist denkbar.

Gemäss Vorgaben der überlagerten Ortsbildschutzzone hat die Stellung von

Neubauten in Ost-West-Richtung zu erfolgen und soll damit das historische

Ortsbild harmonisch zu ergänzen.

Die gewerblichen Nutzungen sollen pmär zur Dorfstrasse ausgerichtet

werden.

6 Gestaltungsvorgabe Es sind ausschliesslich Sattel, Waim- oder Krüppelwalmdächer zugelassen.

7 Parkierung Grundsätzlich sind Parkplätze unterirdisch anzuordnen. Ein kleiner Teil des

Parkplatzangebotes (ein Anteil der Besucherparkplätze) ist oberirdisch

zugelassen.

Die Parkierung hat auch bei einer allfälligen Etappierung unterirdisch zu

erfolgen.
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Boningen, 20.5.2021



Einwohnergemeinde Boningen Zonenreglement 1 Beilage [3]

Geschützte Kulturobjekte

Nachfolgende Kulturobjekte stehen unter kantonalem Schutz gemäss § 1 22 if PGB. Die Sicherung des

Bestandes, d.h. Erhalt und Pflege dieser Kulturobjekte richtet sich nach der kantonalen Schutzverfügung.

Die aufgelisteten Kulturobjekte sind im Zonen- und Gesamtplan dargestellt und entsprechend der

Auflistung nummeriert.

A) Kapelle Maria Hilf; GB Nr. 135

B) Wirtshaus St. Urs (Gebäude 1 Gaststube 1 Wappenstein 1 Kabinettscheiben); GB Nr. 129

C) Tanzhüsli; GB Nr. 24

D) Speicher Dorfstrasse 24; GB Nr. 136

E) Speicher Dorfstrasse 1 7; GB Nr. 133

F) Bauernhaus Dorfstrasse 41 ; GB Nr. 459

G) Kännelbrücke; GB Nr. 1 90, 327 & 90005

H) Wegkreuz; GB Nr. 128

Erhaltenswerte Kulturobjekte

Als erhaltenswerte Kulturobjekte sind Bauten, Brunnen, Brücken, Wegkreuze oder Mauern bezeichnet,

welche aufgrund ihrer Historie, der äusseren Erscheinung oder besonderen Gestaltung, ihrer Stellung und

oder ihres Volumens für das Ortsbild prägend oder sogar Identität stiftend wirken. Diese Objekte sind

nach Möglichkeit zu erhalten oder in Bezug auf ihre Eigenschaft gleichwertig zu ersetzen.

Die aufgelisteten Kulturobjekte sind im Zonen- und Gesamtplan jj dargestellt und entsprechend der

Auflistung nummeriert.

A) Hofladen, Ökonomieteil Bauernhaus, Aarburgstr. 1 1 ‚ GB Nr. 24

B) ehem. Bauernhaus, Gunzgerstr. 3, GB Nr. 606

C) ehem. Bauernhaus, Gunzgerstr. 60, GB Nr. 128

D) Anbau Rest. St. Urs, Aarburgstr. 1 3 1 GB Nr. 387

H) Gemeindeverwaltung 1 Kindergarten, Dor[str. 52, GB Nr. 134

J) Wohnhaus, Dorfstr. 48, GB Nr. 326

K) Wohnhaus, Dorfstr. 51 ‚ GB Nr. 327

L) Ökonomiebau Landwirtschaft (Unterstand 1 Stallungen), Dorfstr. 22, GB Nr. 327

M) ehem. Sptzenhäuschen Feuerwehr, Dorfstr. 8, GB Nr. 141

N) ehem. Landwirtschaftsbetrieb, Aareweg 25, GB Nr. 181

0) Speicher, Aareweg 54 & 54a, GB Nr. 182

Q) ehem. Landwirtschaftsbetrieb, Aareweg 4, GB Nr. 188
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Einwohnergemeinde Boningen Zonenreglement / Beilage [3]

R) Speicher Dorfstr. 46/ 46a, GB Nr. 520

5) ehem. Landwirtschaftsbetrieb, Hübeli 18, GB Nr. 138

T) Wohnhaus, Hübeli 19 & 19a, GB Nr. 139

U) Brücke Boningerbach (beim Weiher)

V) Katholische Kirche, GB Nr. 374

W) Turmstation Breiten, GB Nr. 310
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Auflistung rechtsgültige Gestaltungspläne (Stand 20.5.202 1)

Nachfolgende Kulturobjekte stehen unter kantonalem Schutz gemäss § 122 if PGB. Die Sicherung des

Bestandes, d.h. Erhalt und Pflege dieser Kulturobjekte richtet sich nach der kantonalen Schutzverfügung.

Die aufgelisteten Kulturobjekte sind im Zonen- und Gesamtplan dargestellt und entsprechend der

Auflistung numeriert.

(1) Gestaltungsplan Restaurant Aareblick

RRB Nr. 689 vom 3.4.2012

(2) kant. Gestaltungsplan Kraftwerk Ruppoldingen
RRB 1604 vom 24.6.1996

(3) Gestaltungsplan Revitalisierung Dorfbach
RRB Nr. 331 vom 6.3.2007

(4) Gestaltungsplan Bättel GB Nr. 148
RRB Nr. 1353 vom 28.4.1992

(5) Gestaltungsplan Mehrzweckgebäude
RRB Nr. 427 vom 6.2.1990

(6) Gestaltungsplan Bättel GB Nr. 150
RRB Nr. 3282 vom 30.11.1982

(7) Gestaltungsplan Fulenbacherstrasse GB Nr.363
RRB Nr. 1852 vom 29.6.1982

(8) Gestaltungsplan Kiesabbaugebiet Boningen 1 Gunzgen
RRB Nr. 2329 vom 12.9.1995
RRB Nr. 2730 vom 13.9.1994
RRB Nr. 2216 vom 9.8.1994

(9) Gestaltungsp/an Kiesabbau Isch/ag-Dre/angel Bon/ngen

RRB Nr. 971 vom 27.5.2003

(10) Gestaltungsplan Gussasphaltaufbereitung Hausenmühle
RRB Nr. 265 vom 18.1.1993

(11) Gestaltungsplan Kiesgrube Hausenmühle
RRB Nr. 796 vom 8.4.1997
RRB Nr. 224 vom 28.1.1986
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